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Das zircherische Kollisionsrecht
im griechischen Zivilgesetz von 1856

Ein Beitrag zur rechtsvergleichenden Quellenforschung

Von Dr. Bernhard C. H. Aubin, Tibingen

1. Im Jahre 1856 erging in Griechenland das sogenannte
«Zivilgesetz» (Astikos Nomos), das in seinen hier interessie-
renden Teilen nach neunzigjahriger Geltung erst 1946 aufler
Kraft trat!. Es nahm die 1835 angeordnete, aber erst 1940
vollendete Kodifikation eines umfassenden griechischen
Zivilgesetzbuches auf einigen wenigen Sachgebieten voraus,
deren vordringliche Regelung zur rechtlichen Konsolidie-
rung des jungen Konigreichs unumgénglich schien. So ent-
hélt das Zivilgesetz (ZG) von 1856 neben wenigen Be-
stimmungen des materiellen Privatrechts vor allem Nor-
men iiber das Zivilstandswesen, das Recht der Staatsange-
horigkeit und des Wohnsitzes und iiber das Internationale
Privatrecht (IPR). Nur von seinen international-privat-
rechtlichen Bestimmungen oder Kollisionsnormen soll hier
die Rede sein. '

Die Wissenschaft des IPR, vor allem in Griechenland,
hat bisher diese erste Normierung griechischer Kollisions-
normen als eine eigenstandige kodifikatorische Leistung des
damaligen griechischen Gesetzgebers betrachtet und sich
darauf beschrinkt, gewisse Einfliisse zeitgenossischer Schu-
len des IPR, namentlich jener Savignys und Mancinis, so-
wie solche des franzdsischen Code civil festzustellen. Als
stellvertretend fiir diese Auffassung seien hier nur die Aus-

1 Vgl. Einfilhrungsgesetz vom 30. I. 1941 zum griechischen
Zivilgesetzbuch (Astikos Kodix), Art. 5 Ziff. 7.
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fithrungen des Altmeisters der griechischen IPR-Wissen-
schaft, Georg Streit, vor der Haager Volkerrechtsakademie
1927 wiedergegeben:

Streit hilt dafiir, daB die Kollisionsnormen des ZG «présentent
une combinaison des principes de ’école de Savigny avec ceux de
I’école italienne, telle qu’elle a trouvé son expression dans le code
civil italien»2. Nachdem er die einzelnen Bestimmungen unter die-
sem Gesichtspunkt untersucht und jeweils ihre Pragung durch die
deutsche oder die italienische Schule vermerkt hal, kommt er zu
dem Schluf3: «LLa combinaison, essayé non sans succés dans la loi
grecque, des doctrines de Savigny et de I’école italienne, ne peut
certainement pas nous surprendre, car il s’agit d’une époque ou
justement les deux théories venaient de se produire avec éclat et
ont été présentées d’une maniére particulierement brillante...
Dans 'amalgame que présente ainsi ce droit grec, on peut toujours
distinguer ce qui appartient a chacune des deux écoles, a celle de
Savigny et a celle de I’école italienne; la loi grecque de 1856... pré-
sente, je crois, I'exemple le plus complet d’'une combinaison des
deux principales théories, en droit international privé, du XIX¢®
siécle?. » :

Diese Formel von der — offenbar als selbstéindige Lei-
stung gedachten — Vereinigung Savigny’scher und Man-
cini’scher Gedankenginge im IPR des ZG 1856 hat in der
griechischen Wissenschaft viel Anklang gefunden®. Andere
griechische Autoren sehen in ihm wieder eine Kombination
von Savignys Doktrin mit dem Code civil® oder stellen

2 Streit, La conception du Droit International Privé d’apres
la Doctrine et 1la Pratique en Gréce, Rec. des Cours 20 (1927) V 60.

3 Streit a.a.0. 63.

¢ Carabiber, Conflit des Lois et Condition des Etrangers en
Droit International Privé Grec (1930) 63; derselbe, Répertoire de
Droit International, V° Droit International Privé de la Gréce, VI
(1930) 418 Nr. 55; Macris, Grundgedanken fir die Ausarbeitung
eines griechischen Zivilgesetzbuchs, ZAIPR 9 (1935) 592; Vallin-
das, To Hellenikon Idiotikon Diethnes Dikaion kata to proton
hemisy tou 19. aionos (1935) § 4 IX; Sireil-Vallindas, Idiotikon
Diethnes Dikaion I (1937) 213 f. Ahnlich Bendermacher, Griechi-
sches Internationales Eherecht (1940) 16.

5 Spiropoulos, Griechisches Internationales Privatrecht, Zeit-
schr. f. 6ffentl. Recht 23 (1944) 256.
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mehr Savigny® oder mehr den Code civil? in den Vorder-
grund 8.

2. Gegeniiber dieser Quellendarstellung mul3 zunéchst
auffallen, daB3 zur Zeit der Redaktion und selbst des Erlas-
ses des Astikos Nomos die Ergebnisse der sogenannten ita-
lienischen Schule des IPR noch gar nicht ausgereift und
greifbar waren. Ihr Haupt, Mancini, hielt seine beriithmte
Turiner Antrittsvorlesung «Della nazionalitd come fonda-
mento del diritto delle genti»im Jahre 1851. Sie erschien zwar
noch im gleichen Jahr in einer kleinen Turiner Buchaus-
gabe, wurde aber erst durch ihre Aufnahme in Mancinis
«Diritto internazionale» (1873) weiteren Kreisen bekannt.
Ein eigentliches System des IPR auf der Grundlage des
Nationalitatsprinzips enthielt jene Rede aber noch keines-
wegs, sondern nur allgemeine, mehr volkerrechtlich-politi-
sche Gesichtspunkte. Deren Anwendung auf das IPR findet
sich In der Praxis erstmals in dem von Mancini wihrend
der Beratung maflgebend beeinflullten Codice civile von
1865 und in der Doktrin erst 1868 in dem Werk des Man-
cini-Schiilers Esperson «Il principio di nazionalita applicato
alle relazioni civili internazionali»®; beide Zeugnisse liegen
also spiiter als das griechische Gesetz. Und Mancini selbst
hat erst in einem im 1. Bande des Journal Clunet 1874 er-
schienenen Aufsatz!® seine Lehren international-privat-
rechtlich verbreitet. Von einer eigentlichen, Mancini ver-
pflichteten «italienischen Schule» kann vor Beginn der 70er

8 Maridakis, Hal synchronoi kateuthynseis tou Idiotikou
Diethnous Dikaiou (1927) 22 f.

" Anastasiadis e Logothetis, Fonti del diritto privato greco
(Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi IV/V [1930]
I) 38.

8 Es sei vermerkt, daf die Vorlesung von Baron Nolde, La
Codification du Droit International Privé, Rec. des Cours 55 (1936)
I 318 ff., auf die Kodifikation des griechischen IPR im ZG 1856
nicht eingeht.

¥ Vgl. Gulzwiller, Der Einflul Savignys auf die Entwicklung
des Internationalprivatrechts (1923) 151 Anm. 2.

108, 291 ff.: «De l'utilité de rendre obligatoires pour tous les
Etats... un certain nombre de régles générales du d.i.p. etc.».
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Jahre des 19. Jahrhunderts kaum gesprochen werden!!,
Bei dieser Sachlage erscheint es nahezu ausgeschlossen, dal3
die bereits 1847 zusammengetretene Redaktionskommis-
sion des Astikos Nomos wesentlich unter den Einflul3
Mancint’scher oder italienischer Gedankenginge gekommen
sein sollte. _

3. Selbst wenn aber eine Beeinflussung des ZG durch
die italienische Schule moglich gewesen wire, weichen doch
die hierfiir namentlich in Betracht kommenden personen-,
familien- und erbrechtlichen Kollisionsnormen dieses Ge-
setzes in Inhalt und Gestalt nicht unerheblich von der
spateren italienischen Regelung im Codice civile ab — Ab-
weichungen, die auch nicht durch Mancinis grundsétzliche
Thesen angezeigt werden. So kniipfen zwar beide Kollisions-
rechte die Rechtslage der Person an das Heimatrecht (Co-
dice civil Art.6; griechisches ZG Art.4 I, I, S.1). Das ZG
gewiahrt aber in Durchbrechung dieses Grundsatzes zum
Schutz des inlindischen Rechtsverkehrs einen favor negotii
durch ausnahmsweise Ankniipfung an die lex fori (Art. 4
IT S. 2), der dem Codice civile durchaus fremd 1st. Man be-
achte auch die unterschiedliche Terminologie: im griechi-
schen ZG «Rechts- und Handlungsfihigkeit», im Codice
civile aber «stato e capacita», das heifit « Personenstand und
(ohne Trennung Rechts- und Handlungs-)Fahigkeit». Und
wenn auch im Erbrecht beide Gesetze an das Heimatrecht
des Erblassers ankniipfen (Codice civil Art. 8; griechisches
ZG Art. 5 II), so macht doch das ZG wiederum einen aus-
nahmsweisen Vorbehalt zugunsten der lex rei sitae bel in-
landischen Liegenschaften (Art. 5 II S. 2), fiir den sich im
italienischen Gesetz und Lehrsystem kein Vorgang findet.
Zudem bestehen in der dulleren Anordnung und FFassung
beider Texte wesentliche Unterschiede.

4. Was die griechische IPR-Wissenschaft veranlaf3t hat,
gewisse Wurzeln des Astikos Nomos bei der italienischen
Schule zu suchen, ist die in diesem Gesetz benutzte An-

11 Vgl. Catellani, Il diritto internazionale privato e-i suoi re-
centi progressi II 2 (1902) 118 ff.
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kniipfung der personen-, familien- und erbrechtlichen Ver-
héltnisse an die Staatsangehorigkeit statt an den Wohnsitz,
zu einer Zeit, in der auf dem Kontinent noch weithin das
Domizilprinzip herrschte. Nun ist das Nationalitétsprinzip
im IPR keine Einfithrung Mancinis, sondern zumindest im
Personenrecht fiir état et capacité schon dem franzosischen
Code civil (Art. 3 III) zu eigen. Mancini und seine Schule
haben das Prinzip allerdings nicht nur iiber diesen Anwen-
dungsbereich hinaus erweitert, sondern ihm vor allem jenen
ideologischen Hintergrund eines politischen Nationalismus
gegeben, der ihm in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts dann
auf dem ganzen Kontinent zu einem unverdient totalen
Sieg iiber das Domizilprinzip verhalf. Nun 1aBt sich zwar
der Art. 4 des griechischen ZG (Ankniipfung der Rechts-
und Handlungsfahigkeit an die Staatsangehorigkeit) ebenso
wie auf Art. 6 des italienischen Codice civile auch auf dessen
Vorbild, den Art. 3 III des franzosischen Code civil, zuriick-
fiihren. Immerhin iiberrascht auch hier die von der franzo-
sischen Regelung gleichfalls abweichende Terminologie
(«Rechts- und Handlungsfahigkeit» statt «état et capacité»)
und die Sonderklausel zum Schutz des inldndischen Rechts-
verkehrs, die dem Code civil ebenso fremd ist und in Frank-
reich erst in freier Rechtsschopfung durch die Lehre vom
«intérét national» hat ausgebildet werden miissen. Fiir die
Ausdehnung des Nationalitdtsprinzips auf Familien- und
Erbrecht vollends gibt der Code civil keine positive Grund-
lage. Kann sie nach dem Vorgesagten nicht in Einfliissen
der italienischen Schule wurzeln, so mul} sie anderer Quelle
entstammen. _

5. Savigny allerdings kommt hierfiir nicht in Betracht.
Mit Recht hat die griechische Wissenschaft hervorgehoben,
dal Savignys System des IPR noch ganz im Domizilprinzip
wurzelt, und sie hat eben deshalb geglaubt, auf Mancini
zuriickgreifen zu miissen. Was im Astikos Nomos unzweifel-
haft Savignys Einflull spiiren 148t, ist die Ankniipfung der
vertraglichen Schuldverhéltnisse an den Erfiillungsort, sub-
sididr an die freie Rechtswahl der Parteien (Parteiautono-
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mie) (Art. 6 T ZG)'2, der deliktischen Schuldverhéltnisse an
die lex fori (Art. 6 11)!3 sowie die Gleichstellung von beweg-
lichen und unbeweglichen Sachen in der Ankniipfung an
das Lagerecht (Art. 5)!. Auf Savignys Lehren geht auch
die Formulierung der Ordre-public-Bestimmungen zuriick,
die mit ihm zwischen positiver Wirkung des ordre public
(zwingende eigene Gesetze, Art.3 ZG)'® und seiner nega-
tiven Wirkung (fremde Rechtsinstitute, Art. 8 ZG)'% unter-
scheiden. Doch findet sich hinsichtlich der zwingenden Ge-
setze auch eine starke Anlehnung an Art. 3 I des Code civil.
Soweit die griechische Wissenschaft diese Affinitdten des
Astikos Nomos zu Savignys Lehren hervorgehoben hat,
konnen wir ihr mit gutem Grund beipflichten.

Das ZG enthiélt somit neben Bestimmungen, die mit
dem Code civil Verwandtschaft zeigen (Art. 3, 4 I) und sol-
chen, die auf Savigny hinweisen (Art. 5 I, 6, 8), auch solche,
die mit keiner dieser beiden Quellen in Verbindung zu brin-
gen sind. Das sind auller den Kollisionsnormen fiir Familien-
und Erbrecht (Art. 4 111, 5 II) undneben der Inlandsschutz-
klausel des Art. 4 IT auch die Kollisionsnorm fiir die Form
der Rechtsgeschéfte (Art. 7). Der Code civil enthélt hier-
iiber nichts. Gilt auch allgemein in diesem Bereich der iiber-
lieferte Satz «locus regit actumv», so weist ihm doch die
griechische Regelung eine fakultative Rolle neben der Maf3-
geblichkeit der lex fori zu'?, die nicht auf Savigny zuriick-

12 Savigny, System des heutigen Romischen Rechts 8 (1849)
208, 247, :

13 A.a.0. 278.

14 A.a.0. 172, Immerhin erscheint bei Savigny die Maf3geblich-
keit des Lagerechts bei beweglichen Sachen nur als Regel, die Aus-
nahmen zugunsten des Wohnsitzrechtes erleiden kann (178, 181).

15 Ae0 33 11,

® A.a.0. 371,

17 Der Art. 7 ZG ist als einseitige Kollisionsnorm fiir Griechen
ausgestaltet. Wenn er daher neben der Ortsform die Form des grie-
chischen Rechts gelten l46t, so kann das griechische Recht hier
Heimatrecht oder auch lex fori sein. Sireif (a.a.0. 62) und Carabiber
(Conflit des Lois 64) weisen ihm hier die Rolle des Heimatrechtes
zu und leiten daraus eine Verwandtschaft des Art. 7 mit dem ital.
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gefithrt werden kann. Denn wenn auch Savigny den Satz
«locus regit actum» gleichfalls fiir fakultativ hilt, so doch
neben den Formvorschriften der lex causae, nicht der lex
fori'®, Mindestens diese Kollisionsnormen als Leerstellen im
Bereich der bisher untersuchten Quellen miissen also ent-
weder aus einer dritten Wurzel stammen oder vollige Eigen-
schopfungen des griechischen Gesetzgebers von 1856 sein.
Doch haben wir berechtigten Grund zur Annahme, dal hier
keine Originalleistung vorliegt.

6. Kritische Rechtsvergleichung 143t vielmehr als nahe-
zu gesichert gelten, dall der griechische Gesetzgeber das
Kollisionsrecht des ZG von 1856 fast en bloc ausdem Prival-
rechilichen Gesetzbuch fiir den Kanton Ziirich von 1854 oder
aus dessen Vorentwiirfen iibernommen hat. Das scheint der
griechischen Forschung entgangen zu sein.

In Zirich hatte der Savigny-Schiiler Johann Kaspar
Blunischli um 1840 die Redaktion des neuzuschaffenden
Privatrechts iibernommen, fiir dessen verschiedene Teile er
seit 1844 Entwiirfe vorlegte, die zum Teil auch im Druck
erschienen sind. In seiner endgiiltigen Form enthilt der
1854 publizierte 1. Teil der ziircherischen Kodifikation!? in
einer Einleitung unter dem Titel « Von der Anwendung der
Rechte» die interterritorialen Kollisionsnormen des ziirche-
rischen Rechts (§§ 1—7). Thr Vergleich mit den Art. 3—38
des griechischen ZG 18536 ergibt die annihernde Identitit
beider Kodifikationen. Das mag die folgende Gegeniiber-
stellung beider Texte verdeutlichen, die so angeordnet ist,
dall die Entsprechung der beiderseitigen Bestimmungen
jewells ersichtlich wird.

Recht (Codice civile 1865, Disp. prel. Art. 9 I) her. Unsere kriti-
schen Untersuchungen haben bereits gezeigt, daB3 eine Beeinflus-
sung durch den Codice civile aus zeitlichen Griinden nicht in Be-
tracht kommt; sie werden uns weiter unten zeigen, aus welcher
anderen Quelle Art. 7 ZG flie3t. Hier sei als Ergebnis nur vorweg-
genommen, dal} in Art. 7 das griechische Recht als lex fori, nicht
als lex patriae zu verstehen ist. Vgl. auch Anm. 25.

18 Savigny, System 350 f., 356 f., 358.

19 Vgl. die kommentierte Ausgabe von Blunischli, 1/2 (1854).
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Privatrechtliches Gesetzbuch
fiir den Kanton Zurich von
1854/56

(8§ 1.

Das ziircherische Privatrecht
gilt zunidchst und nur fiur alle
Personen, Einheimische und
Fremde, die im Kanton Ziirich
wohnen, oder darin ihr Recht
suchen, und fiir alle Privat-
rechtsverhiltnisse, welche im
Lande wirksam werden,

soweit nicht die eigenthiim-
liche Natur des besonderen
Rechtsverhiltnisses entweder
die Anwendung eines fremden
Rechtes auf hiesigem Gebiet
oder die Ausdehnung des hiesi-
gen Rechts auf fremdes Gebiet
erfordert.)

§ 2.

I. Die rechtlichen Eigenschaf-
ten der Kantonsbiirger (Rechts-
fihigkeit, Handlungsfihigkeit)
richten sich selbst im Auslande
nach dem Rechte ihrer Heimat.

Ebenso wird in dieser Hin-
sicht den Kantonsfremden die
Anwendung ihres heimatlichen
Rechtes hierorts gewihrt, wenn
solches nach dem Rechte des
Staates, dem sie angehéren, vor-
geschrieben wird.

11. Gleichwohl wird ein Frem-
der, der nach hiesigem Rechte
handlungsfihig wire, in Ver-
kehrsverhidltnissen mit Kan-
tonseinwohnern als handiungs-
fahig auch dann angesehen,
wenn er es nach seinem Hei-
matsrechte iiberall nicht oder

Griechisches Zivilgesetz
(Astikos Nomos) vom 29. Okto-
ber 1856 ' |

(Art. 3.

Die die 6ffentliche Ordnung
betreffenden Gesetze verpflich-
ten jedermann in Griechenland.

Art. 8.

_Auf keinen Fall kénnen von
griechischen Gerichten fremde
Gesetze angewandt werden, die
zu inlidndischen Gesetzen der
offentlichen Ordnung in Wider-
spruch stehen oder Rechtsinsti-
tute betreffen, die von den grie-
chischen Gesetzen nicht aner-
kannt werden.)

Art. 4. :

I. Die Gesetze iiber die
Rechts- und Handlungsfidhig-
keit gelten fiir die Griechen,
selbst wenn sie sich im Ausland
befinden.

I1. Die Fremden stehen unter
den diese Fiahigkeiten regelnden
Gesetzen des Staates, dem sie
angehoren.

Jedoch werden fiir die zwi-
schen Fremden und Griechen
vorgenommenen Rechtsge-
schiafte die Fremden, die nach
griechischem Recht die zu deren
Vornahme erforderliche Fihig-
keit besitzen, als handlungs-
fihig auch dann angesehen,
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doch mit Bezug auf die in Frage
kommenden  Rechtsgeschiifte
nicht wiére.

§ 3.

Ebenso gilt das Recht des
Heimatsortes regelméiBig fir die
Familienverhéiltnisse (zum Bei-
spiel eheliche Vormundschaft
und Giuterrecht der Ehegatten,
Ehescheidungen, viterliche und
obrigkeitliche Vormundschaft)
der Kantonsbiirger, so wie das
Recht des Heimatsorts des Erb-
lassers fiir die Frage seiner Be-
erbung.

Die Familienverhiltnisse von
Kantonsfremden, welche im
Kanton wohnen, und die Beer-
bung von Kantonsfremden, wel-

che im Kanton gewohnt haben,

werden insofern mnach dem
Rechte ihrer Heimat beurteilt,
als das Recht des Staates, dem
sie angehoren, solches vor-
schreibt. -

Eine Ausnahme macht die

besondere Iolge in liegende
Stiftungsgiiter.
§ 4.

Fiir Rechte an Liegenschaf-
ten gilt das Landrecht, in dessen
Gebiet die Liegenschaften ge-
legen sind. Auch bei der Beur-
teilung der Rechte an bewegli-
chen Sachen ist die jeweilige
Lage der Sache und die natiir-
liche Beziehung derselben zu
den verschiedenen Orts- und
Landesrechten zu beachten.

wenn sie nach ihrem Heimat-
recht als nicht handlungsfihig
zu betrachten wiren.

II1. Die Ehe, die Rechtsver-
hiltnisse zwischen Eltern und
Kindern, die Pflegschaft und
Vormundschaft werden fiir den
Griechen, selbst wenn er im
Ausland weilt, vom griechischen
Recht geregelt.

(vgl. auch Art. 5 I1)

Die gleichen Rechtsverhalt-
nisse des Fremden richten sich
nach dem Recht des Staates,
dem er angehort.

(vgl. auch Art. 5 II)

Art. 5.

I1. Die testamentarische oder
gesetzliche Erbfolge wird nach
dem Recht des Staates beur-
teilt, dem der Erblasser ange-
horte.

Ausgenommensind diein Grie-
chenland gelegenen Grund-
stiicke. Sie beurteilen sich stets
nach griechischem Recht.

Art. 5.

I. Der Besitz, das Eigentum
und die daraus entspringenden
absoluten Rechte an den in
Griechenland gelegenen beweg-
lichen und unbeweglichen Sa-
chen richten sich nach dem grie-
chischen Recht.

Zeitschrift fir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 68. 7
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§ 5.

Forderungen und Schulden
werden regelmiflig nach dem
ortlichen Recht beurtheilt, wel-
ches nach der besonderen Uber-
einkunft der Kontrahenten oder
nach der inneren Natur des Ver-
hiltnisses als einverstanden er-
scheint.

(fehlt)

§ 6. ;
I. Die &duBlere Form eines
Rechtsgeschiftes oder einer
Rechtshandlung wird in der
Regel nach dem Rechte des
Ortes bestimmt, wo das Rechts-
verhiltnis abgeschlossen oder
die Rechtshandlung vorgenom-
men worden ist. Im Interesse
des Bestandes eines Rechtsge-
schéiftes kann indessen eine im
Ausland vorgenommene Hand-
lung als giiltig anerkannt wer-
den, auch wenn zwar nicht den
dortigen Rechtsformen, wohl
aber den hierorts fiir derlei Ge-
schiifte vorgeschriebenen for-
mellen Erfordernissen ein Ge-
niige geschehen ist.

II. Vorbehalten bleibt die Un-
giltigkeit derjenigen Handlun-
gen, welche zur Umgehung der
hier nothwendigen Rechtsfor-
men auflerhalb des Kantons,
wenn auch in einer auswarts ge-
niigenden Form, vorgenommen
worden oder fir welche aus 6f-
fentlichen Riicksichten, damit
sie im Kanton wirksam werden,
bindende Vorschriften erlassen

Art. 6.

I. Die Schuldverhiltnisse wer-
den in ihren Wirkungen vom
Recht des Ortes geregelt, an
dem sie nach dem ausdriickli-
chenoder stillschweigenden Wil-
len der Kontrahenten zu erfiil-
len sind, es sei denn, daB3 diese
das Recht selbst vereinbaren,
dem sie sich unterwerfen wollen.

II. Die Schuldverhiltnisse
aus unerlaubter Handlung rich-
ten sich stets nach griechischem
Recht.

Art. 7.

Die im Ausland von Griechen
vorgenommenen Rechtsge-
schifte sind ihrer Form nach in
Griechenland giiltig, wenn sie
entweder nach griechischem
Recht oder nach den am Orte
ihres Abschlusses geltenden For-
men vorgenommen worden sind.,

(fehlt)
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worden sind (zum Beispiel

Pfandrechte an Fahrni3, Leib-

dingsvertrige).

§ 7.
Vorbehalten bleiben fiir alle

obigen Regeln:

a) besondere Staatsvertrige;

b) bindende Vorschriften der (fehlt)
Gesetze fiir besondere Fille
(zum Beispiel tiber die ehe-
liche Trauung);

¢) abweichende ausdriickliche
oder aus schliissigen That-
sachen hervorgehende Be-
stimmungen der Vertrags-
personen oder des Verfiigen-
den, insoweit nicht bindende
gesetzliche Vorschriften da-
durch verletzt werden.

7. Im ziircherischen PG (§§ 2, 3) treffen wir auf jene
Formulierung des Nationalitits- oder Heimatprinzips im
Familien- und Erbrecht, die bisher weder im Code civil
noch bei Savigny zu finden war. Sie beruht hier aber nicht
auf den politischen Praemissen jenes revolutiondr-demokra-
tischen Nationalismus, der im Code civil und spéter bei
Mancini seinen Niederschlag fand, sondern auf alt-schwei-
zerischer Tradition. Hier war der aus dem Mittelalter her
noch lebendige Gedanke des Biirgerrechts in den nord- und
ostschweizerischen Kantonen? stets bemiiht gewesen, dem
Kantonsbiirger auch bei kantonsfremdem Wohnsitz die
Verkniipfung mit dem heimatlichen Rechte zu sichern. Auf
dieser Basis ist die MalBgeblichkeit des Heimatrechtes fiir
das Ehe-, Vormundschafts- und Erbrecht 1820/22 in drei
interkantonalen Konkordaten?! festgelegt worden, die zum

20 Vgl. die Aufzéhlung der Kantone mit Heimatprinzip bei
Eugen Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privat-
rechts 1 (1886) 81 ff.

2 Konkordat iiber Eheeinsegnungen und Kopulationsscheine
vom 4. Juli 1820 (O.S. II [1838] 24) Ziff. 1; Konkordat iiber vor-
mundschaftliche und Bevogtungsverhiltnisse vom 15. Juli 1822
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Teil wieder auf dltere Konkordate zuriickgehen. Die fami-
lien- und erbrechtlichen Kollisionsnormen des ziircherischen
PG stellen nur deren Niederschlag dar22. Das ziircherische
PG bringt in der erbrechtlichen Kollisionsnorm (§ 3 a.E.)
auch jenen Vorbehalt des Lagerechts fiir Immobilien — im
Gegensatz zum Art. 5 II des griechischen ZG allerdings auf
« Stiftungsgiiter» (IFideikommisse usw.) beschrinkt —, fiir
den es gleichfalls anderswo kein Vorbild gab. Auch er ent-
stammt der schweizerischen Uberlieferung. Wir finden ihn
nicht nur fir erbrechtliche, sondern auch fiir ehegiiterrecht-
liche Verhiltnisse an Liegenschaften im «Konkordat iiber
Testierungsfihigkeit usw.» von 182223 (Ziff. 3 IV). Auch
jener favor negotii zum Schutz des inlindischen Rechts-
verkehrs, der dem Code civil wie den Italienern unbekannt
ist, tritt im ziircherischen PG (§ 2 II) in Erscheinung. Hier
wirkt sich neben der schweizerischen Tradition eine zweite
Quelle fiir Bluntschlis Kodifikation aus: die Bestimmung
ist der Wechselordnung des Deutschen Bundes von 1848
(Art. 84) entnommen?*. Und schlielich finden wir im PG
(§ 6 I) die Fakultativgeltung der Ortsform neben der Form
der lex fori%5, wie sie gleichfalls weder dem Code civil noch

(0.S. II [1838] 34) Ziff. 4, 5; Konkordat iiber Testierungsfihigkeit
und Erbrechtsverhiltnisse vom 15. Juli 1822 (0O.S. II [1838] 36)
Ziff. 3 S. 1.

22 Vgl. Blunischlis ausdriickliche Hinweise auf die Konkordate
in seinem Kommentar zu § 3 (Anm. 3 b und 4).

28 Siehe Anm. 21, '

24 Sje dirfte dort an dhnliche Bestimmungen des Preuflischen
Allgemeinen Landrechts von 1794, Einl. § 35, und des 6sterreichi-
schen ABGB von 1811 § 35 angelehnt sein.

% Aus der allseitigen Kollisionsnorm des § 6 I ziircherisches PG
ergibt sich eindeutig, dal dort die ziircherischen Formvorschriften
nicht als Heimatrecht, sondern als lex fori gemeint sind. Hat diese
Bestimmung aber dem (einseitig gefallten) Art. 7 des griechischen
Z G als Modell gedient, dann ist der dortige Doppelsinn der Funktion
des griechischen Rechts gleichfalls ausschlieBlich im Sinne seiner
Bedeutung als lex fori zu lésen. Die entgegenstehende Meinung von
Streil und Carabiber (vgl. Anm. 17) widerspricht der Genealogie
dieses Gesetzes.
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den Systemen Savignys oder Mancinis zu entnehmen ist;
auch sie entstammt der Deutschen Wechselordnung 1848
(Art. 85)2S.

8. Somit sind alle Leerstellen, die sich bei einer kriti-
schen Quellenforschung zum Kollisionsrecht des Astikos
Nomos auf der bisherigen Basis ergeben miissen, durch das
ziircherische PG belegt. Die einmalige, nirgends sonst zu
treffende sachliche Ubereinstimmung gerade in den Beson-
derheiten macht die These einer Rezeption des ziircheri-
schen PG durch den griechischen Gesetzgeber mehr als
wahrscheinlich. Zugleich erklirt sich zwanglos der Einflufl
Savignys. Es 1st bekannt und schon oft hervorgehoben, daf
Bluntschlis Redaktion des Kollisionsrechtes — wie man
einschrdnken muf}: soweit nicht traditionelle schweizeri-
sche Losungen oder solche der Deutschen Wechselordnung
in ihr wirken — vorziiglich dem Gedankengut seines Ber-
liner Lehrers Savigny verpflichtet ist2”. Thm ist vornehmlich
die einheitliche Ankniipfung fiir bewegliche und unbeweg-
liche Sachen (§ 4) sowie die Losung der Ankniipfung fir
vertragliche Schuldverhéltnisse (§ 5) im ziircherischen PG
zu verdanken?2®, Nicht unmittelbar, sondern unter Vermitt-
lung des ziircherischen PG oder doch Blunischlis ist die
Doktrin Savignys in das griechische ZG eingegangen. Auch
die Beeinflussung des Aslikos Nomos durch die Kollisions-
normen des Code civil erweist sich damit als eine nur mittel-

% Vgl. Blunischlis ausdriicklichen Hinweis auf Art. 85 DWO
in seinem Kommentar zu § 6 (Anm. 1).

27 Gulzwiller a.a.0. 107 f.; Nolde a.a.0. 318 {.

28 Guizwiller a.a.0. 107 {. Die sachenrechtliche Kollisionsnorm
ist im ziircherischen PG enger als im griechischen ZG an die Lehren
Savignys angepallt. Wollte doch Savigny keine strikte Gleich-
behandlung von unbeweglichen und beweglichen Sachen, sondern
liel fiir letztere je nach Lage des Falles Ausnahmen von der Mal3-
geblichkeit der lex rei sitae zu (vgl. oben Anm. 14). Dieser Mdoglich-
keit konkreter Ausnahmen bel beweglichen Sachen gibt die zilirche-
rische Kollisionsnorm Raum (vgl. die besondere Fassung von S. 2
des § 4), nicht aber die griechische, die strikte Gleichbehandlung
anordnet.
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bare. Bei aller weitgehenden sachlichen Ubereinstimmung
zwischen Code civil Art. 3 IIT und griechischem ZG Art.4 I
war uns bereits oben die abweichende Formulierung (état
et capacité — Rechts- und Handlungsfdhigkeit) aufgefal-
len; die Terminologie des ZG entspricht in diesem Punkte
aber genau jener des ziircherischen PG (§ 2 I). Hier hat sich
Bluntschli seinerseits an den Code civil angelehnt, und erst
auf diesem Umweg folgt ihm auch das griechische ZG.

Geniigte nicht schon — und vor allem — diese sachliche
Kongruenz, so wird die These der Rezeption vollends durch
die duBere Gleichférmigkeit in Aufbau und Formulierung
erhiartet. Gewisse Verschiebungen in der Anordnung der
Artikel und Absétze spielen hier keine Rolle. Die im ziirche-
rischen PG geregelten Institutionen kehren fast durchweg
und meist in gleicher Folge und Gliederung im Astikos
Nomos wieder; was dort nicht erwidhnt wird, findet auch
hier keine Regelung. Eine Ausnahme macht lediglich die im
griechischen ZG enthaltene Kollisionsnorm fiir unerlaubte
Handlungen (Art. 6 II), die im ziircherischen ZG fehlt. Wir
lesen aber bei Bluntschli?®, dal} sie vorgesehen war, und
zwar von der Mehrheit der Redaktionskommission im Sinne
der spiter vom Astikos Nomos verwerteten Losung (Savi-
gnys Ankniipfung an die lex fori!); wegen des dariiber ent-
brannten Meinungsstreites — die Minderheit wollte an die
lex delicti commissi ankniipfen — ist die Aufnahme einer
Bestimmung iiber das mafigebende Deliktsrecht in der end-
giiltigen Fassung des ziircherischen PG dann iiberhaupt
unterblieben. Umgekehrt sind die ziircherischen Bestim-
mungen iiber Gesetzesumgehung und zwingende Inlands-
formen (§ 6 II) und der Vorbehalt der Staatsvertrige, der
zwingenden Gesetze und der Parteiautonomie (§ 7) vom
Astikos Nomos nicht iibernommen worden. Doch handelt
es sich dabei zum Teil um Pleonasmen, da sich der gleiche
Inhalt auch aus der negativen Ordre-public-Klausel, zumal
in ihrer griechischen Fassung, und aus der Kollisionsnorm
iiber Vertrige ergibt. '

2% Kommentar zu § 5 (Anm. 2).
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9. Demgegeniiber konnen die sachlichen Differenzen
nicht ins Gewicht fallen. Sie bestehen einmal in der abwei-
chenden Formulierung der Ankniipfung der vertraglichen
Schuldverhiltnisse: neben der Parteiautonomie kniipft das
griechische ZG an den Erfiillungsort, das ziircherische PG
an die «Natur der Sache» oder — wie man heute sagen
wiirde — an «the proper law of the contract» an. Wie sich
aus seinem Kommentar ergibt, hatte auch Blunischli hier
als Regelfall die MaBgeblichkeit der lex loci solutionis im
Auge3® und wollte mit der Generalklausel nur eine ange-
messene Losung auch im konkreten Falle ermdéglichen?3!.
Abweichung besteht zum anderen darin, dal3 der griechische
Gesetzgeber alle im ziircherischen PG enthaltenen beding-
ten Verweisungen auf das Heimatrecht (§§ 2, 3) in unbe-
dingte Verweisungen verwandelt hat. Es handelt sich bei
dieser Abart des Renvoi wiederum um eine im schweizeri-
schen interkantonalen Recht tberlieferte Institution®2, auf
die der griechische Gesetzgeber wohl glaubte, im inter-
nationalen Bereich verzichten zu konnen, wiewohl das Ren-
voiproblem hier nicht mindere Bedeutung besitzt33, Da-
gegen ist kaum anzunehmen, dall die Viter des Astikos
Nomos damit bewul3t gegen den Renvoi Stellung nehmen
wollten, der erst viel spiter in den Brennpunkt des inter-

30 Kommentar zu § 5 (Anm. 1): «In der Regel haben die Con-
trahenten den Erfiillungsort der Schuld im Sinn und daher muB
auch das Recht dieses Ortes beachtet werden.»

31 Es entbehrt nicht eines gewissen Reizes, dall bei der Neu-
kodifikation des griechischen IPR im ZGB von 1940 die Ankniipfung
an den Erflillungsort gerade durch jene Anknipfung an the proper
law of the contract ersetzt worden ist, die das zilircherische PG
schon 1854 vorsah (vgl. griech. ZGB Art. 25).

32 Vgl. die Konkordate in Anm. 21.

33 Durch die Streichung der (nur fiir Kantonsfremde bzw. Aus-
linder geltenden) Riickverweisungsklauseln hat die im ziircheri-
schen PG notwendige und berechtigte redaktionelle Scheidung des
Normaufbaus nach Inlindern und Fremden im Aufbau der ent-
sprechenden Kollisionsnorm des griechischen ZG jeden Sinn ver-
loren. Art. 4 III ZG hitte ebensogut als allseitige Norm (In- wie
Auslidnder zugleich umfassend) formuliert werden konnen.
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nationalen Theorienstreites geriickt ist. SchlieBlich kann es
nicht ausschlaggebend sein, daf3 die im ziircherischen PG
allseitig gefaliten Kollisionsnormen fiir das Sachenrecht
und die IForm der Rechtsgeschéfte im griechischen ZG ein-
seitig ausgestaltet sind. Bekanntlich lassen sich alle einsei-
tigen Verweisungen im IPR bel Bedarf allseitig auslegen.

10. Eine wesentlichere Abweichung herrscht lediglich in
den Bestimmungen iiber die Grenzen der Rechtsanwendung;;
sie sind daher in der obigen Gegeniiberstellung in Klammern
gesetzt. Wiahrend das PG (§ 1) hier das Grundprinzip jeder
interterritorialen Rechtsanwendung iiberhaupt aufstellt
und nur unter dessen 2. Alternative («Ausdehnung des hie-
sigen Rechts auf fremdes Gebiet») der Vorbehalt des (posi-
tiven) ordre public auch mitverstanden werden kann, gibt
das ZG in den Art. 3 und 8 nur Vorschriften iiber die An-
wendung des Inlandsrechts; und zwar einerseits als Regel-
ankniipfung zwingender inlindischer Rechtssidtze (Art. 3)
in Anklang an Art. 3 I des franzosischen Code civil, anderer-
seits als Ausnahmevorbehalt gegeniiber miBbilligten frem-
den Rechtssidtzen (Art. 8) in Anlehnung an Savigny — wo-
bei gewisse Uberschneidungen zwischen beiden ordre-
public-Bestimmungen bestehen. Demgegeniiber fehlt im PG
eine selbstidndige ordre-public-Klausel; die zwingenden Ge-
setze werden kasuistisch erwahnt (Art. 6 11, 7¢). Wenn auch
die ziircherische Fassung sachlich die griechische mit um-
fal3t, ist doch ein redaktioneller Unterschied hier nicht zu
verkennen. Er liegt allerdings an der praktisch unbedeut-
samsten Stelle.

11. Immerhin werfen insgesamt diese geringfiigigen
sachlichen und formalen Abweichungen die Frage auf, ob
den griechischen Redaktoren der endgiiltig publizierte
Wortlaut des ziircherischen PG als Unterlage fiir ihre Nor-
mierung gedient hat und sie aus eigenen Stiicken die ent-
sprechenden Anderungen vornahmen, oder ob nicht viel-
leicht ein frither veréffentlichter Vorentwurf abweichenden
Inhalts ihr Ausgangspunkt gewesen ist. Erinnern wir uns,
dal3 die Vorarbeiten zum Astikos Nomos bereits 1847 be-
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gannen, dall andererseits die Vorentwiirfe zum ziircheri-
schen PG schon seit 1844 veroffentlicht wurden — gerade
1847 erschien ein Teilentwurf zweiter Fassung im Druck —,
dann gewinnt diese Moglichkeit an Wahrscheinlichkeit. Zu
ihrer weiteren Klidrung wére es notwendig, auch die Ent-
wiirfe zum PG mit dem griechischen Gesetz zu vergleichen;
sie sind mir bisher nicht zuginglich gewesen. Es bleibt aber
noch als weitere Moglichkeit offen, dall Bluntschli selbst,
unmittelbar oder durch Vermittlung Dritter, zum Ratgeber
der griechischen Gesetzesverfasser geworden ist. Bluntschli
hatte 1848 Ziirich mit Miinchen vertauscht, der Heimat
jenes Wittelsbachers, der als Otto I. im Jahre 1835 den
griechischen Thron bestiegen. Die engen personlichen und
kulturellen Beziehungen, die selbst zu Bluntschlis Zeiten
noch den Athener Hof mit Miinchen verbanden, sind be-
kannt. In Miinchen lebte auch Georg Ludwig von Maurer,
der von 1832—1834 in Griechenland im Auftrag des Regen-
ten die ersten grundlegenden Arbeiten zur Kodifizierung
des griechischen Rechts geleistet hatte. Wire es verwunder-
lich, wenn aus dieser Konstellation heraus an den nach
Miinchen iibersiedelten Redaktor des ziircherischen Privat-
rechts der Ruf ergangen wire, seine Iirfahrungen dem im
Vorjahr (1847) zusammengetretenen Ausschul} fir die Re-
daktion des Astikos Nomos zur Verfiigung zu stellen ?
Hier mag historische Forschung weitere Klarung brin-
gen. Unsere Untersuchung beabsichtigt nicht, den Boden
kritischer Rechtsvergleichung zu verlassen. Wie immer aber
auch das historische «missing linky» zwischen Bluntschlis
Konzeption und der griechischen Kodifikation von 1856
beschaffen sein mag: rechtsvergleichend diirfte hinreichend
erhiartet sein, daf3 die Kollisionsnormen des Astikos Nomos
keine eigenstindige Schopfung unter unmittelbarer Ver-
arbeitung Savigny’scher und Mancini’scher Gedanken oder
eine selbstdndige Anlehnung an den Code civil, sondern die
nahezu en bloc erfolgte Rezeption des Kollisionsrechts im
ziircherischen Privatrechtlichen Gesetzbuch von 1854 oder
in seinen Vorentwiirfen darstellen. So ist materiell Ziircher
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Recht in griechischem Gewand bis 1946 in Geltung gestan-
den und erst aufgehoben worden, als die endlich vollendete
Gesamtkodifikation eines griechischen Zivilgesetzbuches
auch das griechische IPR — diesmal in freierer und selb-
stdndiger Gestaltung®* — neu kodifiziert hat. -

8 Vgl. jedoch oben Anm. 31.



	Das zürcherische Kollisionsrecht im griechischen Zivilgesetz von 1856 : ein Beitrag zur rechtsvergleichenden Quellenforschung

